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Sitzung des Bauausschusses am 16.6.2025 
Anfrage der FDP-Kreistagsfraktion „Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften 
der Kreisverwaltung Mettmann“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Ehlert, 
 
die FDP-Kreistagsfraktion beantragt die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 
„Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften der Kreisverwaltung Mettmann“ im 
öffentlichen Teil der Sitzung des Bauausschusses am 16.6.2025, zu dem folgende 
Anfrage gestellt wird: 
 
 
Mit Vorlage des Protokolls vom 17.12.2024 für die Sitzung des Ausschusses für 
Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz vom 25.11.2024 hat die Verwaltung 
als Anlage 2 die Tabelle 1 „Verpachtete Photovoltaikanlagen auf Liegenschaften der 
Kreisverwaltung Mettmann“ zur Kenntnis gegeben. Auf Rückfrage des FDP-Vertreters 
in der Sitzung des Ausschusses am 27.03.2025, ob die Verwaltung in absehbarer Zeit 
beabsichtigt, nach Auslaufen der Verträge die Anlagen in Eigenregie zu betreiben, 
wurde diese so bestätigt.  
 
Daraus ergeben sich folgende Fragen im Detail: 
1. Ab wann werden welche Anlagen jeweils vom Kreis übernommen und damit in 
Eigenregie nutzbar? 
2. Welche Erlöse aus Verpachtung entgehen mit der Übernahme durch den Kreis? 
3. Fallen die jeweiligen Anlagen kostenlos an den Kreis zurück oder sind 
Abstandszahlungen an die bisherigen Pächter oder ggf. Optionen für die 
Verlängerung der Pachtverträge vereinbart? 
4. Sind Investitionen zur Ertüchtigung der jeweiligen Anlagen erforderlich und wenn 
ja, in welchem Umfang? 
5. Gibt es bereits eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für die jeweils zu übernehmenden 
Anlagen und können diese dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden? 
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6. Welche Anlagen können in das Bilanzkreismodell übernommen werden und 
ergeben sich daraus Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeitsrechnung der aktuell 
neu geplanten Anlagen? 
 
 
Begründung: 
Die geplante Übernahme der Anlagen wird möglicherweise in den kommenden 
Haushaltsplanungen des Kreises Teil der Beratungen sein. Besonders mit Hinblick 
auf das Budget für Klimaschutz wird sich die Frage stellen, ob mit der Übernahme der 
Anlagen in Eigenregie des Kreises ausreichend Mittel zur Verfügung stehen bzw. 
weitere Mittel eingestellt werden müssen. 
Für die Freien Demokraten ist es wichtig, bereits frühzeitig die Folgen einer 
Übernahme abzuschätzen und die sich daraus ergebenden Maßnahmen in die Wege 
zu leiten. Sofern sich aus den Antworten der Verwaltung weitere Fragen ergeben, 
werden wir diese mündlich stellen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
FDP-Kreistagsfraktion 
 
gez. 
Rudolf Joseph 
Fraktionsvorsitzender 


